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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II- ?src>. KOI. Bern, den 26. Nov. i?yy- (6. Frimaire Vlll.)

Kurz, die Jnkerimsobrigkeit von Zürich und
Andere haben sich arger als Barbaren betrau
gen; vieles will ich mit Thatsachen beweisen.

Der General Hoze hat eine Proklamation
an den ehemaligen Kanton Appenzell ergehen
lassen: er hoffe, die wieder in jbre alten Rechte
und Freiheit gesiezten Apvenzeller werden dem
Beispiele der Züricher und Elarner folgen, den

G e s e ; g e b n n g.

Grosser Rath, 2. Novemb.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Schochs Meinung.)
Alle gerechten Obrigkeiten, wenn ein Uebel

iibcrhand genommen hat, so haben sie harte «,ur»rr svige», oen
Strafen gemacht. Unsere Commission aber schlagt genwinschaftlichen Feind Frankreich zu bekam-
uns vor, weil viele Verbrecher sind, so sobchfen, und der ganzen Schweiz die alte Ord-
man sie nicht verantwortlich machen. Aus die-jnung wiederum zu geben. Er habe also das
scm Schluß folgt, daß wir sollen warten, bis Zutrauen, sie werden eine Anzahl Truppen zuralles in Rebellion ist, und die alte Ordnuna kaiserlichen Armee flössen; aber nicht befohlen,

daß es seyn müsse. Was that aber die In-
ter-msobrigkcit in Ausser-Rhodcn? Sie zwinat
46° Mann durch ein gcwaltthâtigcs Aushebe»,

Kaiser zu dienen, unter englischen Sold;

alles in Rebellion ifl, und die alte Ordnung
wieder hergestellt werden konnte. Kurz zu sa-
gen: sind die neugebackcnen Zürcherjunker mit
samt andern Jnterimsobrigkciten unschuldig, wie
der Junkcrn-Verthcidiger Koch gesprochen hat,^.... «urcr engiiicyen isoid-und unbegründet lagen darf, sie habe sich umîes ifl also falsch, was Escher gesagt hat, mandas Vaterland verdien, gemacht; so raubt dieimüßte ganze Landsgemeinden verantwortlichcommission denen unschuldigen Herren ihre!machen, wenn man die Zürcherjunker zu»-V'"Entschuldigungen, für welches sie schlechten antwortung ziehen wollte

° ^
m ^^A>en; und wenn sie alles durch! BB. Gcsezgeber! Ich sage mit Wahrheit^ Prmz Karl seine Gewalt gethan haben,!das Volk in Appenzell hat genugsam dawiber

/i,r «nîî, ^ erkenne ich sie protcflirt : man habe an der Landsgemeindeàin aber, welches!nichts gesagt, daß man Volk geben müsse,sich noch wahrhast zeigen wnd, dag die In-Ja die Jnkerimsobrigkeit ließ dicicniacn dietcnmsregierung wider den Willen, ja willkühr-dawider gesprochen, ins Gescw 'iiiß werkenl-ch,ohne Befehl des Prinzen Carls, Prokla. und vi-le von -
lich, ohne Befehl des Prinzen Carls, Prokla.
mationen und Verfolgungen wider die Patrio-

hat, so ist sie strafbar; und

und viele von ihnen wurden von den Anhan-
gern der Obrigkeit sehr mißhandelt, und auf
das Furchîigfle verfolgt; ja sie that sogar de-w-r s' li-s, IMV vas ^urcyiigne verfolgt; ia ne that sogar de-

mer als'si^ ^ ""^rantwortlich, ist ichstm-nen die aus Furcht ihre Heiinath verlassen,- und sich ihren tirannischen Rathschl.issm wi-

5 hab'» noch y W Dôlàes Nest, mit samt V-tte?n und Schwagem.
ten befa sst weiche von d5^s! - ^ Pà'Kurj zu seyn, solche Thatsachen müssen unker-
«ad ibren Ani-'-,.n.r- sacht, und nach den Umständen be/kraft wer-ssren Anhängern verfo.gt werden sind. den. Wann dieses nicht geschieht, so will ich
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lieber nach Grönland, wo die weissen Bären
brüllen, man ruftu n t erstüzt! als in einer
Republik Bürger seyn, wo keine Gerechtigkeit
ausgeübt wird, wo die schreklichsten Verbrechen
wider die Nation, wo Verrath und Untreue

wir nicht zum Voraus entscheiden, aber dies
muß strenge und unparteiisch untersucht wer-
den, uich daher stimme ich dem Gutachten der
Miüderueit bei.

Escher sagt: Bis jezt ill nur das Gutach-
gegen das Vaterland, wo Begünstigung der ten der Mst.d.rheit vertheidigt worden; allein
Feinde gegen die neue Ordnung der Republikstich gestehe aufrichtig, d ß immer noch die stark-

wo Meineid gegen die Constitution und die von sie» Gründe für diese Meinung im Gutachten
Euch selbst gemachten Gesetze unverantwortlich selbst enthalten sind, und ich mich also al«

von Gesezgederi, erklärt werden sollten; kurz,.Gegner desselben nur an dieses hatten werde,

ch muß sprechen wider einen solchen Schluß,Wäre Fier; öffentlicher Ankläger, wir Richt«,
um es gegen Gott, dem Vaterland, dem Volk so würde ich ihm das Schiefe und Unrichtige

und gegen mein Gewissen zu verantworten. in seinen Thatsachen darzustellen, und andere

BB. Gesetzgeber! Wann wir dießmal so

ungerecht seyn könnten, dem Direktorium zu:
widerzuhandeln, so würden wir die fränkische
Behörde nöthigen, diese Buben selbst zu sira-
sen ; dann sind wir mit unserm feindlichen und
ungerechten Verschonen am Verlurst unserer
ììnal'hàngigkeit schuld; also ist es besser, i--->

Spizbuben nach dem Weg des Rechts abzu-
strafen, als das ganze Vaterland unglüklich zu

machen; dieß ist uns Gesetzgebern die höchste
Wicht. Ich schliesst also dahin, daß die
schriftliche Motion des B. Egg in Berathung
gezogen werde, und wir eine Commission nieder-

Thatsachen dagegen anzubringen suchen, welche,

wie B. Koch schon lezthin bewies, ein etwas

weniger schwarzes Licht über diesen Gegewland
werfen würden. Daß Vellegriui glaubt, dit

republikanischen Beamten hab n von den Coali-

sirten keine Gegenwirkung zu fürchten, begre stich

leicht, denn schon haben wir solche gest!?,'»,

dw, selbst ehe Gefahr da ist, sich zu entfernt»,

und in Sicherheit zu bringen wissen; da ab«

nicht alle unsre Beamten gleich leichtfüßig sind,

so verdient dadurch diese Ruksicht einige Achtung,

Was vollends Schochs schöne Aeusserunge»

betrifft, ft hoffe ich, werde Niemand eine M
setzen, die uns über seine Motion einen Rap- antwortung derselben erwarten, da sie n»m

^ Versammlung vor uns selbst, vor unsren ?»'

Hörern, und vor dem nicht ganz rohen Thesis
Publikums lächerlich machten. Um a!w o«

meinen Begriffen entgegengesetzte Mcincmg »u

wiederlcgen, halte ich mich einzig an Kuyn»

Gutachten.
Das Direktorium fodert von uns einen

port abstatte, besonders da sie selbiges mal
großen Bestall empfangen, und nur wegen zu

frühzestigem Vortrag vertaget wurde, wirklich
dato aber der rechte Zeitpunkt ist, und die
Nothwendigkeit des Vaterlands es crfodert.

H àmeler findet die jetzige Berathung sehr

wichtig; allein das Gutachten der Minorität
ist so klar schon vertheidigt worden, daß wenig
beizufügen ist. Er sieht" die traurigen Folgen

zur Beurtheilung der znrcherischen IurêNwêtt»
gierung. Dies ist die Thatsache, welcye

einer Reaktion so gut ein, daß er gewiß keine jetzige Berathung veranlaßte; wennst?" ^solche organisiren wird, und überzeugt ist, daß als gerechte und weise Gesetzgeberstufest ^wir nie strenge Maaßregeln nehmen werden, '
so wenig als wir bis jezt, wie uns ganz Europa ;

Zeuge seyn muß, dergleichen genommen haben.
Hctt die Interimsregierung von Zürich aus eig-
nein freiem Entschluß gehandelt, so hat sie sich

schrekliche Gewaltthätigkeiten zu Schulden lein-
men lauen, wie Fierz gezeigt hat; entweder that
diese Regierung nur was sie mußte, oder sie

beantworten wollen, so müssen wir
untersuchen: haben wir das Reffst,thciluiig einer Interimsregierung, B» w

e

einen Richter aufzustellen? Daß diest stst
nicht blos richterlich sey, sondern durchaus s

staatsrechtlich, dieses wird jedem auha^u -

einen Begriff vom Staatsrecht hat
scheint lauch Kühn in seinem ^Gutachten
» t. ü.,... ^ wom cm.

that mehr; wir wissen aber, daß der Erzherzog den; aber eben darum auch verdient wcw j
Karl keine Verfolgung der Patrioten'bcfohlcn^Frage, auf der einzig die Rcchtu^tngkeii '

hat;'halte sich nun die Interimsregierung demjEntscheides über diesen ganzen
noch dergleichen zu Schulden kommen lassen, so-ncht, etwas bestimmter, als nur m:t cnw

ware sie allerdings straft «r. Hierüber wollen gesordnung beantwortet zu werben.
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Um tin« schwierig« staatsrechtliche Frage zu
beurtheilen, denke ich, müssen wir auf den Grund
des Staatsvertrags zurükgchen, und nicht die-
sen Entscheid in einer etwas spizfindigen Ein-
theilung der Pflichten der Bürger suchen. Was
ist nun die Bedingung und der eigentliche Zwek

zwischen allen sittlichen Wesen, sowohl pbysi-
scheu als moralischen Personen statt haben, und
daß also die gleichen negativen und unvollk m-
mm positiven Pflichten, so g-.lt zwischen dem
abgerissnen Zürich und den Amerikanischen Staa-
ten, als zwischen Zürich und Helvetica, b os

des Staatsvertrags Ich denke Sicherheil streng rechtlich betrachtet/ herrschend seyn soll-
gegen äussere und innere Feinde. Also ten; den» sobald die positiven Verträge unter
ist Schuz gegen diese Feinde die Leistung, wel-j sittlichen Wesen aufyören, so blebt noch daS
ehe die Staatsgesellschaft jedem einzelnen Ver-i reine Naturrechc unter ihnen übrig, auf dessen
tragschlicssenden zu leisten schuldig ist. WirdiErfüllung aber weder das eine noch das an-
dieser Schuz nicht geleistet, so ist die Bcdin- dere Wesen einen vorzüglichen Anspruch machen
gung des Vertrags nicht erfüllt worden, alsosiann.
der Vertrag aufgehoben, oder wenigstens bis
zu einer neuen Bestätigung unterbrochen. Wenn
aber ein Vertrag durch die eine Parthei nicht
erfüllt, und dadurch unterbrochen wird, so kann
doch jedem vernünftigen Naturrecht zufolge, die
andere Parthei nicht zu Erfüllung ihrer Leistun-
gen, die Folge des Vertrages sind, angehalten
werden, und folglich hat in dieser Hinsicht
auch keine Verantwortlichkeit statt. Ist diese
Schlußfolge richtig und rechtlich, so sehe ich
nicht ein, wie in dem gegenwärtigen Fall Ver-
antwortlichkeit könne gefodert werden; denn
da niemand lâugnen wird, daß Schuz Zwek
des Staates sey, so muß man mir beweisen
können, daß, wenn ein Vertragschließender seine
Leistung nicht erfüllt, der andere doch zu seinen
Leistungen verpflichtet sey, wenn man meinen
aufgestellten Aechtssaz umwerfen will, der darin
besteht: daß der Theil des Staats,
welcher von der Staatsgesellschafr
verlassen, und einemFeinde preis ge-geben wird, für sein Betragen als
solch abgerissener Theil dem Mutter-ftaat nicht verantwortlich seyn könne,weil er von diesem nicht geschüzt wurde,
und also Schuz zu suchen, berechtigtwar, wo und wie er konnte.

Kühn wieder mich auf, und

Will man aber fodern, daß über die Erfül-
lung dieser aus dem bloßen Natürrecht her-
fliessenden Pflichten Verantwortlichkeit statt habe,
so frage ich dann die Vertheidiger dieses Sa-
tzes, wo das allgemein anerkannte Gesezbuch
des Nakurrechtes sey, nach welchen! diese Ver-
antwortlîchkeit beurtheilt werden soll? So viel
ich weiß, sind unsre Philosophen noch in man-
nigfaltige Sekten getheilt, woyon jede ihr eig-
nes Gesezbuch des reine« Rechts aufstellt, un»
die Entzweiung, die unter uns über diese eifl-
fachen Fragen des Rechts herrscht, soll uns
beweisen, deß Federung von Verantwortlichkeit
über die Erfüllung der Pflicht»« die aus dem
bloßen Naturrecht Herstiessen, eben so viel heißt,
als diejenigen, die diese Verantwortlichkeit lei-
sten sollen, dem philosophischen Seklengeifl der
individuellen Ueberzeugung der Nichter, d. h.
der Willkühr preis geben, und zu diesem, BB.
Repräsentanten, iv-rdek ihr hoffentlich nie ab-
sichtlich stimmen wollen. Mehr noch; die Er-
füllung jener negativen Pflichten war jedem
einzelnen losgerissenen Helveticr moralisch auf-
gelegt: wollt ihr den einen dafür verantwort-
lich machen, so müssen es alle seyn, oder ihr
seyt ungerecht. Schon höre ich mir aber ent-
gegenrufen: diese Bürger waren unter dem
Zwang der Intel imsregieruiig und der Feinde.sagt uns, von den oeli'-stt,-,, mä^ -i Zwang oer ^nceumsreg-eruiig und der Ueinve.

die Staalsburaer bett'e.t werden Ganz richtig, aber die Interimsregierungen
Staat durcb den ^e,'„ki emem^rlbst waren ja ebenfalls unter Zwang, und
die neaatwen -Niîà.. à^es bedarf ja keines weitem richterlichen Spruchs,



)6o

beurtheilt werden, ob die Zürcherregierung z.
D. klug handelte, nachzugeben, und den An-
schein anzunehmen, als ob sie den Plänen der
Eoalitio» beistimme, um dadurch zu hindern,
daß nicht eine andere Regierung eingcftzt werde,
die dann nicht nur dem Anschein nach, sondern
in der That mit der Eoalition gemeinsame Sa-
che mache? — Wahrlich, BB. Repräsentanten,
wenn ihr solche Klugheitsrüksichten durch Ge-
richkêhôfe beurtheilen lassen wollt, so sehe ich
statt Herrschaft der Gesetze, Willkühr des Rich-
ters, und also statt strengem Recht, Unrecht,
und ewig nie werde ich dazu stimmen, Richter
ohne Gesetze über solche bloße Klugheitsbcgriffe
abjprechen'zu lassen!

Hieraus ergiebt sich also, daß die von dem
Direktorium gefodcrte Verantwortlichkeit der
Interimsregierung von Zürich ausser den Gren-
»kn des positiven Rechts ist, und daß ihre
Handlungen als blos auf moralischen Pflichten

de, die Zimmermann in seinem Gutachten auf»

stellt, in Betrachtung ziehen, und uns di.ch
Sie entscheiden lassen. — Ich füge jenen Gà
den nichts bei: sie schildern euch hinlänglich
die schreklichen Folgen der Zwietracht und d«
Reaktionen, die nur durch unsern jetzigen Be-
schluß zu veranlassen in Gefahr sstehen,- ver,
schließt also dieser Spraye der Klugheit IM»
Menschlichkeit euer Ohr nicht! — Ab« au»
hier streitet Kühn wieder gegen mich auf, ruS

behauptet die Gesezgebung habe weder tat
Recht, noch die erforderliche Kenntnisse, um die

Klugheit der Maaßregeln des Direktoriums
hierüber zu beurtheilen. Diesem Einwurf à
ist schon dadurch begegnet, daß gezeigt nuà
jede Beurtheilung über diesen Gegenstand ß!

außerrcchtlich, und da es hier nicht um Ftuu
theilung von Thatsachen zu thun ist, die am

diplomatischen Aktenstücken beruhe», soniM
um Kenntniß des Geistes unsers Volks >md

und auf Klugheittzrüksichteu beruhend, keinem seiner gegenwärtigen Stimmung, so beha oh

menschlichen Richter zur Beurtheilung und Bt-ich, daß wir hierzu fähiger sind als das
rcktorium, indem wir weit mehr Kenntniß um

sers Vaterlandes vereinigen als die Direktoren,
und wenn wir also sehen, daß das Direktorium
durch einen Mißgriff vie Fackel der ZnmnM
aufstellt, und Verfolgungen, vielleicht gar^rs
gcrkricg veranlaßt, warum sollten wir dasse--/

nicht inner die Gränzen des Rechts und du

Klugheit zurükrufen dürfen? Von weM
Seite ich also die Sache betrachte, so Hai»
ich durchaus die gleichen Resultate. Auk H

strafung übergebe» werden können
Neben diesem Gesichtspunkt des Rechts er-

scheint nun auch der der Politik in Rüksichr die-
ser gefoderken Verantwortlichkeit, und da gc,
stehe ich aufrichtig, daß ich mich sehr wundere,
daß Kahn bei seiner Kenntniß des Volksgeists
in Helvetien, keine Rüksicht auf die Klugheit
und also auf die Gründe der Majorität der
Kommission nehmen will. — Er sagt uns zwar:
wo das Recht spricht, soll keine Klugheit mit
in Anschlag genommen werden. Ja, da wo
das Recht etwas von mir abfodert, da soll ich

geben, und keine Klugheitsrüksichten können und
dürfen mich daron lossprechen meine Schulden
zu zahlen; aber wenn ich jenen Grundsaz da-
hin'ausdehnen wollte, zu behaupten, wo ich

dos Recht habe zu fode:n, da darf ich meinem

Schuldner nichts nachlassen, so verwandle ich

den Menschen, der nach diesem Begriff rechtlich
wäre, in ein Ungeheuer, das jeder Menschlich-
keit sein Ohr verschließt. In dem vorliegenden or»
Fall aber ist nicht von Geben dessen was mawstaatsrechtliche Vorfrage verrükte:
schuldig ist, sondern nach dem Gcsichtspimkl^.wirklich Vie Intcrinwregierungen reach cy '

meiner Gegner, von Rache nehmen über began,»..langen könne?" und chian jenes - egey
^

»ene Fehler die Rede, und folglich darf hier durch die Verneinung dieser Frage zu

t,r Klugheit oller Spielraum gelösten werden.'suchre, so wurde der Gegenstand etwas

Wir dürfen also, wie wir auch die Rcchtsfeitc!w!ckelker, und die Untersuchung durch cmc v
unsers Gegenstandes beurtheile», ohne ungerecht mission erforderlich,
zu sehn, die.so treffenden, so sprechenden Gà' r

einen Seite sehe ich Reaktion, auf dec a^
Vergebung und Zutrauen; hier Bürgwuw
dort Einigkeit; hier Unrecht, dort Mchl-K
Bei dieser Wahl kann ich nicht unschlüssig du -

bcn, und mit voller Ueberzeugung st^-we «a,

also Zimmermanns Gutachten bei. ^ m..
Vetsch. Wenn man sich nur au/ das.///

gehren des Direktoriums echgeschramt
so wäre über dasselbe sehr einfach zu Hv
den gewesen; da man aber schon dazumal,
die Botschaft einlangte, den Gegenstand m

(Die Fortsetzung folgt
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G e se z g e v u n g.

G r 0 sser Rath, 2. Nov.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung von Vetsch Meinung.)
Nie hätte ich aber erwartet, daß bei einer

genauern Unrersuchtmg das Resultat anders
herauskommen würde, daß nicht jeder mit vol-
ler Ueberzeugung dazu stimmen konnte.

Da nun aber selbst die Commission sich

trennte, da nun die Ansicht in Rüküchl auf die
Hauptsache die gleiche ist, die sie war, wie
man die Commission niedersezte, und die Ma-
joritât durch ihren verneinenden Entschied die-
ser Frage, das Begehren des Direktoriums
mit einer Tagesordnung vernichtet, und seine
Maßnahmen als unzwekmäßig aufhebt, hinge-
gen die Minorität die Untersuchung dieser
staatsrechtlichen Frage, und die Hinderung der
Maßnahmen des Direktoriums nicht am rech-
«en Plaz findet, und als nicht hleher gehörend
darüber zur Tagesordnung zu gehen vorschlagt,
und dem Direktorium in seiner Forderung ent-
sprechen will, so verwälzt sich der Gegenstand
wiederum auf die schwierige Prüfung, welchem
von beiden Rapporten man die Priorität geben,
oder ob man gar andere Grundsätze aufzustellen
im Fall seye.

So gern >5 jene staatsrechtliche Frage dahin
beantwortet gesehen, »daß nämlich die Interims-
»regierungen fur allfallige, freiwillige, unqe-»zwungme, böswillige, sträfliche Handlungen,
„ o.vohl gegen den Staat, als gegen gesamte
»oder emzeme Burger, au,- dem konstitutionellen
»-.veg verantwortlich seyn sollten," so kann ich
mich doch gar wohl zum Gutachten des Bürger«uhns rügen, indem die Wirkung mir di- aiei-chc iu seyn scheint. "

°tr Majorität geht mehr vonpo.rti,chen Mcmungen als wahren Grundsätzen

aus. Der Rapport der Minorität hingegen,
aus den Grundsätzen des gesellschaftlichen Ver-
trags.

So wie die Majorität bei der Basis ihrer
Untersuchung schon zwischen Recht und Will-
kührlichkeit des Grsezgebers (in der Stellung
der Frage) schwanket, eben so sehr entfernte
sie sich von den Gesichtspunkten, die diesem
Gegenstand den Ausschlag geben konnten, und
lehnte sich siatt diesen auf politische Stützen
hin, die bei richtiger Prüfung unter ihr zer-
brechen müssen.

Der eigentliche Gesichtspunkt, wenn man
anders diese Frage entscheiden wollte, wäre
»die Untersuchung des wahren Verhältnisses
.des occupierten Theils zu dem nicht occupir-

»ten, und umgekehrt;" oder welches einerlei
ist: »hatte der vccupirte Theil in Kraft des ge-
»sellschaftlichen Vertrags in diesem Zustand
»noch eine Pflicht, eine Verbindlichkeit gegen
»den nicht occupirten? und der nicht occupirte

jenen?" Nur von der richtigen Entschei-
dung dàscr Fragen wird jene erste der Majori-
tat aus ihrer Willkührlichkeit gerissen, und dem
wahren Gesichtspunkt angepaßt, woraus sich
dann ihre zweite von selbst crgiebt.

Kühn hat diesen Gesichtspunkt so scharf ge-
faßt und so vortrefflich entwickelt, daß es von
mir äußerst gewagt wäre, in Beziehung auf
seinen Schluß nur noch etwas hinzufügen zn.
wollen; und daher bleiben mir nur einige Be-
merkungen in Rüksicht auf meine oben geäußerte
Meinung, und in Rüksicht auf die von dir Ma-
jorität aufgestellten-Gründe übrig.

^
Durch den gesellschaftliche!'. Vertrag zu einer

Vereinigung unter eine Constitution, verliert
wdes Individuum, und auch jeder Theil der
Staatsgefellschast, die in mese-u Vertrag be-
griffen sind, einzeln und unabhängig zu cMi-
reu und zu handeln. Sie erkennen den Willen
der ganzen Gesellschaft, der in dem Vertrag
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liegt, als ihren Wille, als ihr erstes und heilig-
stes Gesez.

Kein Bezirk und kein Glied hat in!Folge des
Vertrags das Recht, sich willkührlich und ei-
genmächtig demselben zu entziehen, oder, wel-
ches einerlei ist, eine Eegenrevolution zu machen;
jedes Individuum, und jeder Theil dieser Ge-
sellschaft hat die Pflicht, in Kraft des Vertrags
diesen gcsammten Willen zu ehren, zu halten
und aus allen Kräften zu beschützen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Wahlen der Beamten der helvetischen Re-

publik vom Jahr 1799.

V!l.
Wahlversammlung des Kant. Waldstätten.

Präsident: Jost Anton Müller, aus dem
Distrikt Alcorf.

Stimmzqhlec: Franz Jos. Letter, a. d.
D istr. Zug. Leonzi B u ocher, a. d. Distr,
Garnen. Franz Domini Stager, a. d,

Distr. Andermath. Thade Schmid, ». d.

Distr. Altdorf.
Secretàrs: Meinard Guter, a. d. Distr.

Gchwyz. Xaver Nigg, a. d. Distr
Schwyz. Ignazi Stokmann, a. d.

Distr. Garnen. Franz Jos. Bossart,
a. d. Distr. Zug.

Wahlen.
Mitglied in den Senat: Peter Ignaz von

Flue, Distriktsstatthalrcr.
Drei Mitgl. der Verwaltungk. : Domini Anton

Ulrich, a. d. Distr. Schwyz. Ludwig
Kaiser, a. d. Distr. Stanz. Karl M ü l-

ler, a. d. Distr. Andermalh.
Guppleanten in die Verwaltungsk. : Vorsprech

Reg g lin, a. d. Distr. Alrorf. Joachim
H e dig e r, a. d. Distrikt Schwyz. Ni-
klaus Buocher, a. d. Distr. Garnen.
Augustin Kàhlin, a. d. Distr. Einsidlen.

Mitglieder des Kantonsgerichts: Leonzi B n o-

cher. Meinrad Guter. Alois Haus-
Heer. Jakob Zyraggen. Karl Zay.
Jost Reinigi Trachsler. Meinard K à h-
lin. Leonzi Beiz egg er. Alftns Beßler.
Alois Buocher. Felft Aiyberg. Bar-
tdoiome Kaiser.

Da dieser seine Ernennung ausschlug,
ward an seine Stelle ernannt:

Agenr Moß.
Und da auch dieser seine Stelle aus-

schlug:
Franz Jos. Andermath.
Remigj Zelger.

Guppleanten des Kantonsgerichts: Eugen
Müller. Georg Jtcn. Organist Abezg.
Niklaus Gyr. Job. Wirz. Stexheil
Nager. Agent Kamer. Heinrich Bum
tener. Bernard Guter. AnlonGötschi.
Jos. Triner. Agent Uhr. Jgnaji
Odermath.

Mitgl. des Dtstriktsgerichts Zug : Georg Eid-
ler.

— — Arth: Jos. Bei-
ler. Jos. Steiner. >- >

— — Altorf: Ag. Waü
ker.

— -- Schwyz : AnM
Stüdiger. Anton Murer. Mis
Linggi. Xaver Nigg. Franz Anl°»

Ulrich.
— — Stans: Alt Wd-

schreiber Christen.
-- — Garnen: Niâ^-

von Flue. Agent von Flue. ^
— — Andermath:

Senn. Fidel Christen.
— - Einsiedlen: AuM'«

Gyr. Niklaus Raymann.
Schuhler.

Ueber die Wahlen der öffentlichen Beamten

IV.
Folgen Sie mir noch einige Augenblicke mst

Geduld; mein Plan ist seiner endlichen

willung nahe. — Ich beschreibe
wie die Arbeiten der Kandidaten zollen gev

und das Resultat davon ausgesprochen wer ^

Jede Sektion bildet eine eigene Vena
lung unter dem Vorsitz eines ihrer Gm
Das erste der drei Pakchen wird enisteg

^
und zuerst die Aufgabe, und dann die ^
eines der Kandidaten darüber laut vorge

Nach geeudigter Lekmr stellt der
Frage an die Versammlung: ov l>c »

Aufsatz gutheisse ober verwerfk
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